     , den      
An das Gemeindekollegium von AMEL
BEANTRAGUNG DER GEMEINDEBAUPRÄMIE

Sehr geehrte Dame !

Sehr geehrte Herren !

Der/die Unterzeichnete(n) :

     
     
(Name und Vornamen)

beantragt/beantragen hiermit die Gemeindebauprämie für

 FORMCHECKBOX 
   den Neubau

 FORMCHECKBOX 
   den Umbau

 FORMCHECKBOX 
   den Ankauf oder den Erwerb in Erbfolge des Wohnhauses (NICHT älter als 50 Jahre)
      

gelegen in AMEL,       
                                           (genaue Anschrift)
Unterschrift(en),
Überweisung bitte auf Kontonummer       
Der Gemeindeverwaltung AMEL vorbehalten :

Offizielle Eintragung an der vorgenannten Anschrift am  ..........................................................................................

Stempel und Unterschrift

Gemeindekollegium : Sitzung vom …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte Hinweise auf Rückseite beachten !

Bedingungen für den Erhalt der Prämie :  (1)

*  Das bewohnte Gebäude muss die ERSTE eigene Wohnung des Antragstellers in der Gemeinde AMEL sein.

*  Die Prämie wird ERST NACH der Eintragung in das Bevölkerungs- oder Fremdenregister ausgezahlt.

*  Für Neu- oder Umbauten ist eine Baugenehmigung erforderlich; für den Ankauf (oder Erwerb in Erbfolge) eines

    Wohnhauses muss eine notarielle Urkunde vorgelegt werden.

*  Im Falle des Auszugs aus bzw. der Vermietung der Wohnung, des Wegzugs aus der Gemeinde oder bei Verkauf des
    Hauses :                     
    ( Innerhalb der ersten 5 Jahre nach Auszahlung der Bauprämie muss die gesamte Summe (1.240 €) an die

        Gemeindeverwaltung zurückgezahlt werden.                        

    ( Im 6. Jahr : Rückzahlung von 
992 € an die Gemeindeverwaltung.     

    ( Im 7. Jahr :      "               "   744 €   "   "               "              

    ( Im 8. Jahr :      "               "   496 €   "   "               "              

    ( Im 9. Jahr :      "               "  
248 €   "   "                "              

    ( Ab dem 10. Jahr : keine Rückzahlung mehr.                              

*  Die Gemeindebauprämie wird erst ausgezahlt nachdem der zuständige Gemeindedienst festgestellt hat, dass die

    eingebauten Klärsysteme sowie Öl- und Gastanks den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

    BEMERKUNG :

    Die Klärsysteme müssen bis spätestens den 31. Dezember 2009 den gesetzlichen Normen genügen, wobei die
    Wallonische Region eventuell einen Zuschuss für den Einbau bzw. die Nachrüstung gewährt.
    Weitere Informationen hierzu sind bei der Gemeindeverwaltung, Büro 04, Tel. 080/348115 (GRÜN R.) erhältlich.
         
       
                            

(1) 
Gemeindeverordnung vom 23.01.1989                                         

      
Zusätzliche Gemeindeverordnung vom 18.05.1995 - ergänzt durch die Gemeindeverordnung vom 14.02.2002                                                                                                                                                      



Zusätzliche Gemeindeverordnung vom 12.09.2002

